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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 23. —

(No. 1903.) Verordnung vom 16. Juni 1838., die Kommunikations-Abgaben betreffend.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gortes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c.

haben zur Beförderung des Verkehrs und in Gemchheit der bestehenden Zoll-
vereinigungs-ertrage eine Erleichterung in den Kommunikations-Abgaben be-

schlossen, und verordnen auf den Antrag Unseres Scaatsministeriums und nach
erfordertem Gutachten Unseres Staatsraths, für den ganzen Umfang Unserer
Monarchie, wie folgt:

8. 1.
Die außer dem Chaussecgelde fur die Benutzung von Kommunikations- Revison der

Anstalten bestehenden Abgaben, als Wege-, Pflasser-, Brücken,, Dann Fähr-geld u. s. w., sollen auf denjenigen chaussirten und nicht chausirten Strahen,
welche der Minister der Finanzen und des Handels nach dem Bedürfnisse des
Verkehrs Uns dazu vorschlagen wird, einer Revision unterworfen, und so weit
sie die Unterhaltungs= und Wiederherstellungs-Kosten übersteigen, da, wo es noch
nicht geschehen ist, auf einen diesen Kosten angemessenen Betra ermaßigt wer-
den. Das Verzeichniß dieser Straßen ist durch die Amtsblatter bekannt zu
machen und von Zeit zu Zeit zu erganzen.

8.2.

Bei Abgaben dieser Art, welche zu Unseren Kasten fließen, wird vonUns die erforderliche Ermäßigung auf den Antrag des Ministers der Finanzen

und des Handels festgesetzt werden.

. 3.

Bei den Abgaben, deren Erhebung auf den 8. 1. bezeichneten Straßen,
Gemeinden oder andern Privatberechtigten zusteht, hat die Regierung, wenn ihr
die Rechtmaßigkeit der Abgabe zweifelhaft oder eine Ermaßigung derselben er-

forderlich erscheint, über den Titel und Tarif, woruu pie Hebung sich erünenb!" NJabreana 1838.

(Ausgegeben zu Berlin den 2. Juli 1838.)
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so wie über den Betrag der Einnahmen und der Unterhaltungs= und Wie-
derherstellungs-Kosten (einschließlich landüblicher Zinsen von dem Anlage-Kapital)
eine vorläusige Ermittelung zu veranlassen, und über das Ergebnit an den Mi-
nister der Finanzen und des Handels zu berichten, welcher, wenn die Rechtmä-

guortt de Abgabenerhebung nicht anerkannt werden kann, deren Einstellung zu
verfügen hat. ·

Wird die Rechtmaßigkeit der Hebung anerkannt, jedoch Behufs der Er-
maßigung eine Revision der Abgabe nothig gefunden, so sind die Einnahmen in
den sechs Jahren von 1826. bis 1832. und die in diesem Zeitraum entstandenen
Hebungskosten, so wie der jahrliche Durchschnittsbetrag der Unterhaltungs- und
Wiederherstellungs-Kosten (einschließlich der gedachten Zinsen) unter Zuziehung
zweier Sachverständigen, von denen die Regierung den einen, und der Berech-
tigte den andern wähle, näher festzusiellen.

Befindet sich die Kommunikations-Anstalt im Zuge einer Chaussee, und
war die Chaussee schon im Jahre 1829. vollendet oder auch u# anbengen

wird der Ertrag der Abgabe nach dem Durchschnitt der sechs Jahre von 1823.
bis 1828., sonst aber nach dem Durchschnite der letzten sechs Jahre vor dem
Jahre, worin der Chaussecbau begonnen hat, bestimmt.

4. 4.

Die ausgenommenen PVerhandlungen sind, nachdem der Berechtigte dar-
über gehört worden, dem Minister der Finanzen und des Handels einzureichen,
welcher zunädchst ein Gutachten der Ober-Baudeputation erfordern und die etwa
noch nöthigen Aufklärungen veranlassen wird.

Die, so vervollstandigten Verhandlungen sind der Regierung zum Gut-
achten darüber zuzufertigen:

ob und in welchem Betrage die Abgabe im Ganzen zu er-

mäßigen sey.

Dieses Gutachten wird dem Berechtigten zu seiner binnen drei Monaten,
vom Tage der erfolgten Zustellung an gerechnet, abzugebenden Erklckrung mitge-
theilt und mit derselben, sonst aber nach Ablauf der Frist, zur definitiven Be-
schlußnahme wieder eingereicht.

Nach Maakgabe der festgesetzten Ermätzigung werden die Tarifsatze an-
derweitig regulirt, der Emwurf dazu wird von der Regierung angefertigt und
Uns von dem Minister der Finanzen und des Handels zur Bestärigung vorge-
legt. Die Bestätigung erfolgt mit dem Vorbehalt einer Revision, welche von
zehn zu zehn Jahren Stalt finden kann, um den Betrag der Abgabe mit den

Feftrrüchen Unterhaltungs= und Wiederherstellungs-Kosten in Uebereinstimmung
zu erhalten.

Ist der Berechtigte für die Ermäßigung der Abgabe nicht entschddigt

worden, so steht demselben auch seinerseits frei, in Fristen von zehn gehn
#Mhren
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Jahren eine Revision des Tarifs und dessen Erhohung zu verlangen, welche je-
doch in keinem Falle die ursprunglichen u k2 darst welche

(. 5.

Für den aus der Ermäßigung der Abgabe entstehenden Verlust wird
eine Enrschädigung aus Unsern Kassen gewährr, insofern nicht bel der Perlei-
hung des Rechts dessen Widerruf oder Minderung ausdrücklich vorbehalten wor-
den ist. Stand das Hebungsrecht am 31. März 1837. einer Gemeinde zu, so
wird eine Entschddigung nur dann gewährt, wenn sich dasselbe auf einem spe-
ziellen lästigen Erwerbstitel gründet.

 . 6.

Die Entschädigung wird nach Vorschrist der #6. 3. und 4. festgestellt,
und mittelst einer dem Ueberschusse der Einnahme in den daselbst bezeichneten
Jahren gleichkommenden Rente geleistet, welche im ersten Jahre nach Verhalt-
niß der Zeit von dem Eintricte der Ermätigung bis zum Schlufse des Jahres
gleich zu Anfang des nächstfolgenden, in Zukunft aber am 1. Juli eines seden
Jahres gezahlt wird, und vom Staate nach vorgängiger sechsmonatlicher Kün-
digung durch Zahlung des zwanzigfachen Betrages der Jahresrente abgelöst

i kann. Dem Berechtigten stehr die Befugnit, auf Ablösung anzutragen,
nicht zu.

Ist die Hebung bis zu einer bestimmten Zeit, bis zum Eirmritte einer
Bedingung, oder bis zur Erfüllung eines gewissen Zweckes verliehen, so wird
die Eneschädigungs-Rente nur bis dahin gezahlk.

7

8.7.

Zur Feststellung der Entschadigung bedarf es weder der Zuziehung der
Lehns- und Fideikommißfolger, der Ober-Eigenthumer und der Wiederkaufs-
berechrigten, noch der hypothekarischen Glaubiger und anderer Realberechtigten,
welchen ein Anspruch auf die Abgabe zusteht.

4. 8.

Auf rechrliches Gehör kann der Berechrigte nur insoweik, alt es auf
die Rechtmaßigkeit des Titels, auf den Umfang seines Rechts, insonder-
beit die bisherigen Süätze der Hebung oder auf die Frage ankommt, ob nach
Vorschrift der 66. 5. und 6. eine Emschadigung zu leisten seny? und auch nur
dann antragen, wenn er binnen der vorgeschriebenen Frist dem Gutachten der

Regierung widersprochen hat und dasselbe von dem Minister der Einanzen und
des Handels nicht nach seinemVerlangenabgeändert worden, oder wenn über-
baupt eine Abänderung zu seinem Nachtheile erfolge ist. «

·DieBemfangandieGerichtemußbinnensechöWochenpräklusivischer
Frist, nach erfolgter Zustellung des definitiven Ministerialbeschlusses, vg dienerech-(No. 1708.) 8 18
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Berechtigten eingelegt werden. Die Vollziehung der im Verwaltungswege er-

folgten Entscheidung wird dadurch nicht aufgehalten.

d. 9.

ushekungdes Die Erhebung von Pflastergeldern und solchen Wegegeldern, welche

 her und neben dem Chausseegelde vorkommen, für Scraßenstrecken auf denjenigen Chaus-
auf chaussirten seen, welche in dem H. 1. gedachten Verzeichnisse aufgeführt worden sind, fallt
Straßen. mit dem Tage der Bekanntmachung dieses erzeichnisses hinweg, wogegen die

Unterhaltung dieser Straßenstrecken in angemessener Breite auf den Staat über-
geht. Ob die Hebung für andere Straßen desselben Orts oder der Gegend

-l*** geal, hängt von dem Ermessen des Ministers der Finanzen und desandels ab.

 . 10.

 Die Entschadigung fur die wegfallende Hebung wird nach vorstehenden
Bestimmungen (. ã—8.) mit Rücksicht auf die vom Staat übernommenen
Unterhaltungskosten der Straßen regulirt.

K. 11.

.DurchdieUebernahmeder Unterhaltung städdrischer Straßenstrecken von

Seiten des Staats wird in der bisherigen Perpflichtung zur Unterhaleung de-Bürgersteige und Seitenpflaster, so wie zur polizeimäßigen Reinigung der Stra-
ßen nichts verändert.

4. 12.

Von der Uebernahme durch den Staat sind Bauwerke ausgeschlossen,
welche, wie z. B. große Strombrücken, als für sich bestehende Kommunikations=
Anstalten zu betrachten sind. Die Unterhaltung derselben verbleibt dem bisher
dazu Verpflichteten, nebst den dafür rechtlich bestehenden Hebungen, und es kom-
men hierbei die in den é&amp; 1—8. und 14. ertheilten Vorschriften zur Anwen-
dung; dagegen hat der Socaat diejenigen Anlagen zur Unterhaltung mit zu über-
nehmen, welche, wie Durchlässe, kleine Brücken u. s. w., nur Theile der zu
übernehmenden Straßenstrecken bilden.

 ie
#. „

Eufea# Deie Erhebung der Thorsperrgelder fällt auf den #. H. bezeichneten Stra-

bes. bt "“ W— Eine Entsch#digung dafür wird nach den Bestimmungen der
3—8. gewalhrt.

-
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. 14.

Wir behalten Uns vor, die auf den 8. 9. bezeichneten Chausseen vorkom- Einsichunader

menden Brucken- und Fahrgeldberechtigungen auf den Antrag des Ministers der tiurf de
Finanzen und des Handels zurückzunehmen. vorfemmenden

Die Besitzer erhalten dafür, neben der Befreiung von der Verbindlich- *——
keit zur Unterhaltung und Weiederherstellung der Kommunikations-Anstalt, eine #chnungen.
Emschadigung nach Vorschrift des #. 6., insofern eine solche nicht schon vorher
gewährt seyn sollte. 4 #

Bei Festsetzung dieser Entschädigung ist die Einnahme in den letzten sechs
Jahren vor der Wiedereinziehung zum Grunde zu legen. Das hierbet zu be-
obachtende Versahren, so wie die Zahlung und Ablösung der Entschddigungs-
Rente richtet sich nach den in den 9h. 3—8. getroffenen Bestimmungen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrist und beigedruck-
tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 16. Juni 1838.

(L. 8.) Friedrich Wilhelm.

v. Müffling. v. Kampt. Mühler. Graf v. Alvensleben.

Beglaubigt:

Düesberg.
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